18. März 2021 Nr. 426

Verordnung über die Kennzeichnung und Verpackung von Tabakersatzprodukten
Gemäß Abschnitt 19 a Nummer 2, Abschnitt 22 c und Abschnitt 45, Nummer 2 des Gesetzes über Tabakerzeugnisse usw., siehe Bekanntmachung Nr. 965 vom 26. August 2019, geändert durch das Gesetz Nr. 2071 vom 21. Dezember 2020, wird Folgendes erlassen:

Teil 1
Begriffsbestimmungen

Abschnitt 1. In dieser Verordnung bedeutet Tabakersatzprodukt: 
Ein Erzeugnis, das Nikotin enthält, aber kein Tabakerzeugnis, vgl. Nummer 2, und keine elektronische Zigarette ist, vgl. Abschnitt 2 Nummer 1 des Gesetzes über elektronische Zigaretten usw., und für das keine Genehmigung für das Inverkehrbringen gemäß dem Arzneimittelgesetz oder gemäß EU-rechtlichen Vorschriften zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung von Humanarzneimitteln vorliegt, sowie Ausrüstung, die dazu bestimmt ist, zusammen mit diesem Erzeugnis verwendet zu werden. 

Teil 2
Kennzeichnung 

Abschnitt 2. Jede Packung und Außenverpackung von Tabakersatzprodukten muss eine Liste mit
1) sämtlichen Inhaltsstoffen des Erzeugnisses in absteigender Rangfolge ihres Gewichts,
2) der Losnummer,
3) der Empfehlung enthalten, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangen darf.

Abschnitt 3. Wer ein Tabakersatzprodukt in diesem Land in Verkehr bringt, muss dafür sorgen, dass die Packung und die Außenverpackung keine Elemente oder Merkmale aufweisen, die
1) zu dessen Konsum anregen oder einen irrigen Eindruck von seinen Eigenschaften, Wirkungen, Risiken oder Emissionen erwecken,
2) suggerieren, dass ein bestimmtes Tabakersatzprodukt weniger schädlich als andere Produkte sei,
3) suggerieren, dass ein bestimmtes Tabakersatzprodukt belebende, energetisierende, heilende, verjüngende, natürliche oder ökologische Eigenschaften oder andere positive Zwecke oder einen sonstigen Nutzen für die Gesundheit oder Lebensführung habe,
4) einem Lebensmittel- oder Kosmetikerzeugnis ähneln oder
5) suggerieren, dass ein bestimmtes Tabakersatzprodukt eine verbesserte biologische Abbaubarkeit oder sonstige Vorteile für die Umwelt aufweise.
(2) Die nach § 3 Nummer 1–5 verbotenen Elemente und Merkmale können unter anderem sein: Texte, Symbole, Namen, Markennamen, figurative und sonstige Zeichen.
	
Abschnitt 4. Wer Tabakersatzprodukte in diesem Land in Verkehr bringt, muss dafür sorgen, dass Packungen und Außenverpackungen keine Gutscheine über Ermäßigungen, eine kostenlose Abgabe, 2-für-1-Angebote oder andere verkaufsfördernde Aktionen enthalten oder auf andere Weise damit verbunden sind.

Teil 3
Gesundheitsbezogene Warnhinweise


Abschnitt 5. Jede Packung und jede Außenverpackung von Tabakersatzprodukten trägt den folgenden gesundheitsbezogenen Warnhinweis auf Dänisch: „Dieses Produkt enthält Nikotin, ein Stoff, der sehr stark abhängig macht.“

Abschnitt 6. Der gesundheitsbezogene Warnhinweis auf jeder Packung und jeder Außenverpackung von Tabakersatzprodukten muss:
1) auf den drei größten Flächen der Packung bzw. Außenverpackung angebracht werden,
2) 30 % der Fläche der Packung und der Außenverpackung einnehmen, 
3) in der Schriftart Helvetica, in Fettdruck und in Weiß auf einem weißen Hintergrund,
4) eine Schriftgröße aufweisen, die gewährleistet, dass er bei geschlossener Packung den größtmöglichen Anteil der für den gesundheitsbezogenen Warnhinweis reservierten Fläche einnimmt, 
5) auf der für den Warnhinweis reservierten Fläche zentriert sein, 
6) in gerader Linie und in derselben Leserichtung sein wie der Haupttext der für die Warnung reservierten Fläche; 
7) bei quaderförmigen Packungen und allen Außenverpackungen parallel zur Oberkante der Packung oder Außenverpackung angebracht werden,
(2) Die Größe des gesundheitsbezogenen Warnhinweises wird im Verhältnis zur entsprechenden Fläche bei geschlossener Packung berechnet.

Abschnitt 7. Jeder gesundheitsbezogene Warnhinweis auf einer Packung und einer Außenverpackung muss unablösbar aufgedruckt oder aufgeklebt, unverwischbar und vollständig sichtbar sein und darf, wenn das Tabakersatzprodukt in Verkehr gebracht wird, nicht teilweise oder vollständig durch Preisaufkleber, Hüllen, Taschen, Schachteln oder sonstige Gegenstände verdeckt oder getrennt werden. 

Abschnitt 8. Auf dem gesundheitsbezogenen Warnhinweis auf der Packung und der Außenverpackung dürfen keine Kommentare, Umschreibungen oder Bezugnahmen jeglicher Art angebracht werden.

Abschnitt 9. Jeder gesundheitsbezogene Warnhinweis muss nach dem Öffnen der Packung intakt bleiben.
(2) Für mindestens einen der anderen gesundheitsbezogenen Warnhinweise müssen Lesbarkeit und Sichtbarkeit des Textes nach Öffnen des Pakets intakt bleiben.  

Abschnitt 10. Bilder von Packungen und Außenverpackungen, die für Verbraucher bestimmt sind, müssen den Bestimmungen dieses Abschnittes genügen.

Abschnitt 11. Falls nicht aufgrund eines anderen Gesetzes eine höhere Strafe zu verhängen ist, wird mit einer Geldbuße bestraft, wer gegen die Vorschriften der Abschnitte 2 bis 10 verstößt.
(2) (juristische Personen) können nach den Vorschriften in Teil 5 des dänischen Strafgesetzbuches haftbar gemacht werden.

Teil 4
Inkrafttreten

Abschnitt 12. Der Beschluss tritt am 1. Juli 2021 in Kraft.
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